
Verbandsgemeindeverwaltung Vordereifel  Vorlage Nr. 950/095/2021 

 
 Beschlussvorlage 

   
  

TOP Verpflichtung neuer Ratsmitglieder 

 
 Verfasser:   

Bearbeiter: Detlef Sadowski 
Fachbereich:  Fachbereich 1.1 

  Datum:  
24.08.2021 

Aktenzeichen: 
1.1.3-052-44 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-13 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Verbandsgemeinderat öffentlich 07.10.2021 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
- entfällt -  
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Christoph Theuring sowie Katrin Philippi sind  bei der Kommunalwahl am 26 Mai 
2019 in den Verbandsgemeinderat gewählt worden. Christoph Theuring hat mit 
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Schreiben vom 23.06.2021 sein Mandat als Ratsmitglied niedergelegt. Ebenso hat 
Katrin Philippi mit Schreiben vom 30.06.2021 ihr Mandat als Ratsmitglied niederge-
legt. 
 
Nach § 45 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz ist hierdurch die Einberufung von Ersatzper-
sonen in den Verbandsgemeinderat erforderlich. Entsprechend dem Wahlergebnis 
zum Verbandsgemeinderat und der Feststellung des Wahlausschusses sind Frau 
Beate de Almeida sowie Herr Hans-Jürgen Vogel die nächstfolgend zu berufenden 
Bewerber. Frau de Almeida sowie Herr Vogel haben ihr Mandat angenommen.  
 
Bürgermeister Alfred Schomisch gibt bekannt, dass die gewählten Ratsmitglieder vor 
ihrem Amtsantritt gemäß § 30 Abs. 2 der Gemeindeordnung namens der Verbands-
gemeinde Vordereifel durch Handschlag zu verpflichten sind. 
 
Weiterhin werden die Ratsmitglieder über die Rechte und Pflichten ihres Amtes be-
lehrt und besonders auf die Bestimmungen der §§ 20, 21 und 30 Absatz 1 der Ge-
meindeordnung hingewiesen. 
 
Nach Bekanntgabe dieser Vorschrift werden die Ratsmitglieder Beate de Almeida 
und Hans-Jürgen Vogel durch Bürgermeister Alfred Schomisch namens der Ver-
bandsgemeinde Vordereifel auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten verpflich-
tet. 
 
Mit der Verpflichtung werden die Ratsmitglieder ehrenamtsfähig und können ab die-
sem Zeitpunkt die sich aus dem Ehrenamt ergebenden Rechte und Pflichten wahr-
nehmen. 
 
Auf die besonders gefertigten Niederschriften über die Verpflichtung, die den Rats-
mitgliedern Beate de Almeida und Hans-Jürgen Vogel nach Unterzeichnung ausge-
händigt wurden, wird verwiesen. 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 
 
    

Veranschlagung 

 
Nein 
 

 Ja, mit 
       € 

 

 Ergebnishaus-
halt 
  2021      

 Finanzhaus-
halt  
 2021      

Buchungsstel-
le: 
      

 
 
Anlagen: 
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